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VERORDNUNG (EWG) Nr. 344/86 DER KOMMISSION
vom 17 . Februar 1986

zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 626/85 und (EWG) Nr. 2077/85
hinsichtlich der Sicherheiten

12. März 1985 über den Ankauf, Verkauf und die Lage
rung von unverarbeiteten getrockneten Weintrauben und
Feigen durch die Einlagerungsstellen (*) und (EWG) Nr.
2077/85 der Kommission vom 25. Juli 1985 mit Durch
führungsbestimmungen zur Produktionsbeihilferegelung
für Ananaskonserven Q zu streichen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des Rates
vom 14. März 1977 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 3768/85 (2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 8 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 525/77 des Rates
vom 14. März 1977 zur Einführung einer Beihilferegelung
zur Erzeugung von Ananaskonserven (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1699/85 (4), insbeson
dere auf Artikel 8 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission
vom 22. Juli 1985 mit gemeinsamen Durchführungsbe
stimmungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirt
schaftliche Erzeugnisse (*) regelt in Titel III , in welcher
Form Sicherheiten gegeben werden können. In Artikel 19
Absatz 1 derselben Verordnung wird festgelegt, wann die
im Zusammenhang mit Vorschußzahlungen geleisteten
Sicherheiten freigegeben werden .

Infolgedessen sind die entsprechenden Vorschriften der
Verordnungen (EWG) Nr. 626/85 der Kommission vom

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 21 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung
(EWG) Nr. 626/85, Artikel 4 Absatz 4 und Artikel 5
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2077/85 werden
gestrichen .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . März 1986 in Kraft.

Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2077/85
bleibt jedoch auf die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
geleisteten Sicherheiten anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 17. Februar 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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